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îmb man tuürbe gerne Slusfunft gcBen, weld;e Verwaltungen größere
Mengen foirer 3apfeK flengen ließen unb öerfäufltrfje ©amenoorräte
bcrfügBar haBen tonnten.

SBir Betonen, baff Slrüenjjapfen Bei ben Beftefienben (Einrid)-
tungert borläufig nicht pr (£>arrung angenommen werben.

6d;Iiehlid) möchten wir nod; eine Bei ber Vefd;reiBung ber SHeinbarre
in ber „©djweij. 3eitfdt;rift für gorftwefen" unterlaufene Ungenauigteit
Berichtigen. ®er ®arrapparat (Sîeufaat^Ieinbarre) ift nid^t eine ©pc^ial-
tonftruftion ber girrna Steuljaus felBft, fonbern er wirb nur bon il;r
hergeftetït nach ben auf ©runb einläf$lid;er Verfud;e gcutadjten SlngaBen
bon §errn Vrof. Dr. SB. ©d)mibt in (EBcrêwalbe. 51. § e n n e.

Dte neue 3ürd?erifd)e U)irt|d)üftspIoninftrufttion.
Stach bem cibgenöffifdfen ^forftgefeß finb bic öffentlichen SBalbungen

nad) tantonaler Qnftruftion "einprid)ten uttb git Bewirtfdjaften. *$>ie

©inrid)tung§borf(^riften unterliegen ber (Genehmigung burd; ben 53un-

be§rat. ®iefer wad)t barüber, baß bie ^nftruttionen feine Veftimmungen
enthalten, bie ber eibgenöffifd;en ©efe^geBung pwiberlaufen. ^m übrigen
Befdjränft er fich barauf, ben Kantonen bie (Einführung einzelner, Be*

währter (Grunbfähe nad) möglidjft einheitlicher Siegel 31t empfehlen.
®iefe§ ©hftem hat Vor= nnb Nachteile. Setjtere beftehen barin, baß

einzelne Kantone mit ihrer $orftcinrid;tung im Stüdftanb Bleiben unb
bah in unferm (Einrid)tung§mefen eine unnötig ftarfe 3etfpütterung
herrfdht. ®er Vorteil Befteljt barin, bah Steuerungen in einem Danton
leichter eingeführt werben tonnen al§ in einem ganzen 2anb, unb baß
bie ®i§tuffion über (Einrid)tung§fragen immer im $Iuffe Bleibt. ®ie
(Einrichtung tann fich kern feljr öerfdhiebenen ©taub ber gorftwirtfdjgft
unb bem fehr ungleichen Sempo ber (Entwidlung anpaffen.

3n ben legten gepn fahren finb in ben meiften Kantonen Bei ber

51ufftcïïung ber 2Sirtfd)aftêplâuc bie ©runbfatje ber ®ontroIlmcthobe
Befolgt morben, opne bah "ian fofort an bie 51enbcrung ber ^nftruf-
tionen gefepritten wäre. S)ian bistutierte, fammelte (Erfahrungen unb
üBerwanb allmählich bie Vebenten, bie fid; ber (Einführung tiefeinftfjncD
benber Steuerungen in einem fo fonferbatiöen VetrieB, wie bie f^orft-
wirtfdjaft einer ift, immer entgegenftemmen. 3)tan barf baher ben ©tanb
ber ^orfteinridhtung in ber ©cpweig nicht einfach nad; bem ®atum ber

nod; in Sraft ftehenben tantonalen ^aftruttionen Beurteilen.
Unter ben neuen ^nftruttionen Perbicnt bie mit Ungebulb erwar-

tete, foeBen gebrudt erfd;ienene „Qnftruftion für bie 51 u f -

ftellung unb Slcöifion ber SBirtfd;aft§pIäne in ben
öffentlichen SBalbungen b e § Santons 3 ü * t ch 1930 "

Befonber§ Beachtet p werben, al§ bie erfte Qnftruttion eine§ beutfd)'
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und man würde gerne Auskunft geben, welche Verwaltungen größere
Mengen solcher Zapfen klengen ließen und verkäufliche Samenvorräte
verfügbar haben könnten.

Wir betonen, daß Arvenzapfen bei den bestehenden Einrich-
tungen vorläufig nicht zur Darrung angenommen werden.

Schließlich möchten wir noch eine bei der Beschreibung der Kleindarre
in der „Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen" unterlaufene Ungenauigkeit
berichtigen. Der Darrapparat (Neusaat-Kleindarre) ist nicht eine Spezial-
konstruktion der Firma Neuhaus selbst, sondern er wird nur von ihr
hergestellt nach den auf Grund einläßlicher Versuche gemachten Angaben
von Herrn Prof. vr. W. Schmidt in Eberswalde. U. Henne.

Die neue zürcherische Virtschaftsplaninftruktion.
Nach dem eidgenössischen Forstgesetz sind die öffentlichen Waldungen

nach kantonaler Instruktion einzurichten und zu bewirtschaften. Die
Einrichtungsvorschriften unterliegen der Genehmigung durch den Bun-
desrat. Dieser wacht darüber, daß die Instruktionen keine Bestimmungen
enthalten, die der eidgenössischen Gesetzgebung zuwiderlaufen. Im übrigen
beschränkt er sich darauf, den Kantonen die Einführung einzelner, be-

währter Grundsätze nach möglichst einheitlicher Regel zu empfehlen.
Dieses System hat Vor- und Nachteile. Letztere bestehen darin, daß

einzelne Kantone mit ihrer Forsteinrichtung im Rückstand bleiben und

daß in unserm Einrichtungswesen eine unnötig starke Zersplitterung
herrscht. Der Vorteil besteht darin, daß Neuerungen in einem Kanton
leichter eingeführt werden können als in einem ganzen Land, und daß
die Diskussion über Einrichtungssragen immer im Flusse bleibt. Die
Einrichtung kann sich dem sehr verschiedenen Stand der Forstwirtschaft
und dem sehr ungleichen Tempo der Entwicklung anpassen.

In den letzten zehn Jahren sind in den meisten Kantonen bei der

Aufstellung der Wirtschaftspläne die Grundsätze der Kontrollmethode
befolgt worden, ohne daß man sofort an die Aenderung der Jnstruk-
tionen geschritten wäre. Man diskutierte, sammelte Erfahrungen und
überwand allmählich die Bedenken, die sich der Einführung tieseinschnei-
dender Neuerungen in einem so konservativen Betrieb, wie die Forst-
wirtschaft einer ist, immer entgegenstemmen. Man darf daher den Stand
der Forsteinrichtung in der Schweiz nicht einfach nach dem Datum der

noch in Kraft stehenden kantonalen Instruktionen beurteilen.
Unter den neuen Instruktionen verdient die mit Ungeduld erwar-

tete, soeben gedruckt erschienene „Instruktion für die Auf-
stellung und Revision der Wirtschaftspläne in den
öffentlichen Waldungen des Kantons Zürich, 1930 "

besonders beachtet zu werden, als die erste Instruktion eines deutsch-



fcpmeijerifcpen Sîantonê, bie entfcpieben auf bem ©tanbpunft bcr
SPontroffmetpobe ftept. ©ie Beruht auf beu tu ber ueuern Einricptungs*
literatur gum SurcpBrucp gelaugten ^bcen unb auf ben reichen Erfap-
rungen, bie bon ben ïantonafen £rorfteinrid)tern, beu $rei§= uub ©tabD
forftBcamten Bei ber Sfnmenbung ber fôontrolfmctpobe in ben legten
Qaprcn gefammelt morben finb.

$n ber Einleitung mirb ber ©runbfap auêgefprocpen, baff feber
SBirtfdjaftdpfan nur af§ ein ©lieb in einer $ette bon Unterfucfjungen
51t Betrachten unb fo auëgufûpren ift, baff ber Sfnfcpfuß naep riidmärt§
unb boriuârtê gefiepert ift. Sie 3mrfteinrid)tung ftept unter ber Leitung
be§ fantonafen DBcrforftamte§, beut alfjäprfid) bon ben SîreiëforftBea ritten
itBcr bie fälligen 2Sirtfd)aft§pfäne unb beren Sringfidjfeit S3erid)t erftattet
mirb. Sie Sfuffteffung ber ^läne erfolgt burcp bie ftaatfiepen unb font-
munafen pöpern forftBcamten, burd) Slbjuufte ober ipraftifanten, unter
allen llmftänben jeboep unter ber Kontrolle be§ guftänbigcn fttei§-
oBerförfter§.

Ser SS 0 r r a t mirb burd) SHuppierung after ©tämme bott 16 cm
Bruftpöpenburdpneffer an in äffen SfBteifungen be§ §od)- unb ÜDiittcD

mafbeë, mit einer noch 5U Befprecpenben Eiufcpräufung, Beftimiut. Sic
gemeffenen ©täntme erhalten einen porigontafen Dieißerftricp an bcr

tfftcfjftcffe. Siefe§ Sfufnaputcberfaprcn mirb ja peute in bcr ©cpmeig

faft affgemein angemanbt uttb pat fiep gut Bemäprt. 9ieu jebod) ift, baff
ber Danton füriep gur Sfufnapnte naep 4 cm-©tufen üBergegangcn

ift uttb fid; bamit ber « Méthode du contrôle » näpert, Bei ber BefannD
fiep 5 cm=©tufen angemenbet luerben. Sie 4 cm=©tufen berbienen bor
ben 5 cm-, nainentficp aBer bor ben 2 cm=©tufen ben Borgug auê

©rüttben, bie pier niept nocpmafê angefiiprt 51t merben Brauepen. *

$ur Berccpmtng ber Staffen mirb eine Einrid)tungëmaffcntafef
(Xarif) bermenbet, unb gmar entmeber ein Sofaftarif ober ein für größere
©ebiete mit gfeiepen SBucpSbcrpäftniffen aufgefteffter fRcgionaftarif. Ser
angemenbete Xarif mirb im SBirtfcpaftSpfan ber SDtaffenBercd)nung boran*
geftefft unb für äffe fofgettben Sfufnapmcn, mie aud) für bie Berechnung
ber ffiupungêmaffen bermenbet.

Sie ©tärfeffaffen firtb bie bon Dr. f I u r ß borgefd)fagenen, finrt-
gemäß ben 4 cm=©tufen angepaßten, ttämfid) :

unter 16 cm Bruftpöpcnburdjmeffer (fafuftatib)
16—24 cm, umfaffenb bie ©tufen 18, 22

24—36 cm, „ „ „ 26, 30, 34

36—52 cm, „ „ „ 38, 42, 46, 50
52 unb mepr cm, „ „ „ 54, 58

* Sßgf. bie 2fuéfûf)rungen beë Serfafferê in 9îr. 3, faprgang 1930, biefer
Qeitfcprift.

schweizerischen Kantons, die entschieden auf dem Standpunkt der

Kontrollmethode steht. Sie beruht auf den in der neuern Einrichtungs-
literatur zum Durchbruch gelangten Ideen und auf den reichen Ersah-
rungen, die von den kantonalen Forsteinrichtern, den Kreis- und Stadt-
forstbeamten bei der Anwendung der Kontrollmethode in den letzten

Jahren gesammelt worden sind.

In der Einleitung wird der Grundsatz ausgesprochen, daß jeder
Wirtschastsplan nur als ein Glied in einer Kette von Untersuchungen

zu betrachten und so auszuführen ist, daß der Anschluß nach rückwärts
und vorwärts gesichert ist. Die Forsteinrichtung steht unter der Leitung
des kantonalen Oberforstamtes, dem alljährlich von den Kreisforstbeamten
über die fälligen Wirtschaftspläne und deren Dringlichkeit Bericht erstattet
wird. Die Aufstellung der Pläne erfolgt durch die staatlichen und kom-
munalen höhern Forstbeamten, durch Adjunkte oder Praktikanten, unter
allen Umständen jedoch unter der Kontrolle des zuständigen Kreis-
oberförsters.

Der Vorrat wird durch Kluppierung aller Stämme von 16 om

Brusthöhendurchmesser an in allen Abteilungen des Hoch- und Mittel-
waldes, mit einer noch zu besprechenden Einschränkung, bestimmt. Die
gemessenen Stämme erhalten einen horizontalen Reißerstrich an der

Meßstelle. Dieses Aufnahmeverfahren wird ja heute in der Schweiz
fast allgemein angewandt und hat sich gut bewährt. Neu jedoch ist, daß

der Kanton Zürich zur Aufnahme nach 4 em-Stufen übergegangen
ist und sich damit der « Net,bocke ckn oontrolo» nähert, bei der bekannt-

lich 5 em-Stufen angewendet werden. Die 4 em-Stufen verdienen vor
den 5 ein-, namentlich aber vor den 2 em-Stufen den Vorzug aus
Gründen, die hier nicht nochmals angeführt zu werden brauchen. >

Zur Berechnung der Massen wird eine Einrichtungsmassentafel
(Tarif) verwendet, und zwar entweder ein Lokaltarif oder ein für größere
Gebiete mit gleichen Wuchsverhältnissen aufgestellter Regionaltarif. Der
angewendete Tarif wird im Wirtschaftsplan der Massenberechnung voran-
gestellt und für alle folgenden Aufnahmen, wie auch für die Berechnung
der Nutzungsmassen verwendet.

Die Stärkeklassen sind die von Dr. Flu r y vorgeschlagenen, sinn-
gemäß den 4 em-Stufen angepaßten, nämlich:

unter 16 em Brusthöhendurchmesser (fakultativ)
16—24 em, umfassend die Stufen 18, 22

24—36 em, „ „ „ 26, 36, 34

36—52 em, „ „ „ 38, 42, 46, 50
52 und mehr em, „ „ „ 54, 58

i Vgl. die Ausführungen des Verfassers in Nr. 3, Jahrgang 1930, dieser

Zeitschrift.
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gür bie 3 u w a cp ê b c r c cï) n u n g finb gtuci bcrfd)iebene 5>cr-

fapren borgcfepen :

1. $ür SBcilber mit ftepenber Kontrolle ber Phtlpngen (edjte Kontrolle
metpobc) aid Z V2 — Vi-f-N, mobei unter N bie ftepenb unb mit bem

Sharif berecpneten Sîutpngcn berftauben finb, b. I), atte genügten Stämme,
bie einen JReipcrftricp aufmeifen. 93ei 3ugrunbclegung gleicher Stammppl
im ^Infangd* unb (Snbinbentor erhält mart auf bicfe SBeife ben auf ©in-
mad)d (passage à la futaie) prüdfüprenben Xeil bed 3bbiad)fcd getrennt,
menn man bie ©Mffercng in ber Stammppl piifcpcn V2 3- N unb Yi aid
ber unterftcn ®urd)inefferftufe (18 cm) angeporenb betradjtct unb fubiert.

2. gitr SBälber, in benen bie ïludpicbe nidft ftepenb fontrolliert mer-
ben, mirb ber 3utt>acpd ebenfalls aud V2 — Vi -f- N beredfnet, mobci aber
unter N bie liegenb gemeffene Pcutpng berftanben ift, ober battu aid
Summe ber ®urcpfd)nittdpmad)fe aller SBeftänbc.

©)ic ©rtragdregelung erfolgt bitraj einen Patpttngsplan, ber

fid) naep bettt SBalbpftanb richtet. ®er and biefent ifllan fid) ergebenbe
©tat mirb überprüft unb unter llmftänben im ^rttcreffe ber 2ludgleid)ung
ber ©rträge, nad) 23erüdfid)tigung bed bisperigen ©tats, bed Pîutumgd-
propnted, ber allgemeinen ©tatforinel ober ber mobifigiertctt 9Raffon[d)en

formel (E abgeänbert.
c • u

93ei ©inrid)tungen nad) ber ftrengen Kontroïïmetpobe ift ber ©tat
in ftepenbcm ïarifrrtaf) (mit fRinbe) maffgebenb. 3b ^Salbungen opne
Kontrolle atn ftepenben ^olg ift bom ©tat fRinbem unb ©rntenerluft
abpjiepen.

Die 3bnfd)cnnuünngen finb gntacptlid) p bcranfcplagcn. SDer 3>ui=

fcpennutpngdetat ift nicpt binbenb.
©)ie fRebifioncn follen alle 10 3^^re burcpgefüprt merben.
©)ie neue preperifepe Wirtfdfaftdplaninftruftion bilbet einen mid)-

tigen SDIarlfteiit in ber ©cfcpicptc bed prd)crifd)en unb fd)tbeiprifcpen
©inricptungdmefend. ©infüprung bemeift, bag ficp bie 2Inmenbung
ber ©ruttbfäpc ber KontroIImetpobe aucp in ber beutfd)en Sd)mei^ bemäprt
pat. SDap bie ilRöglicpIcit offengclaffcn murbc, @inrid)tungen aucp nacp

einfacperen 33crfapren borpnepmcn, mar borfid)tig unb angefidjtd bed

llmftanbed, baf) niept in allen ©emeinben unb Korporationen über gleid)
pberläffiged untered $orftperfonaI berfügt mirb, burtpaud angezeigt.
Wefentlicp ift, baff bie ^orratdaufnapmen überall nad) gleidfen ©runb-
fäpen burd)gefüprt merben, fo bajf bie Vorräte berfd)iebencr Wälber unb
aufeinattbcrfolgenber 5iufnapmett einmanbfrei miteinanber berglidpen
merben lönnen.

^infitptlicp einiger mepr ncbenfäd)Iid)cr fünfte, bie man aid Sd)öm
peitdfcpler ber neuen 3bftru!tionen bepidpett lönnte, latin matt in gtiteit
freuen berfepiebener Meinung fein. Sie follen pier ïur<$ befprod)en Iber-
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Für die Zuwachsberechnung sind zwei verschiedene Ver-
fahren vorgesehen:

1. Für Wälder mit stehender Kontrolle der Nutzungen (echte K ontroll-
Methode) als!5^V2 — Vi-s-77, wobei unter 77 die stehend und mit dem

Taris berechneten Nutzungen verstanden sind, d. h. alle genutzten Stämme,
die einen Reitzerstrich aufweisen. Bei Zugrundelegung gleicher Stammzahl
im Anfangs- und Endinventar erhält man auf diese Weise den aus Ein-
wachs (passade à la. t'utais) zurückführenden Teil des Zuwachses getrennt,
wenn man die Differenz in der Stammzahl zwischen Vz -s- 77 und Vi als
der untersten Durchmesserstufe (18 ein) angehörend betrachtet und kubiert.

2. Für Wälder, in denen die Aushiebe nicht stehend kontrolliert wer-
den, wird der Zuwachs ebenfalls aus V? — Vi -s-77 berechnet, wobei aber
unter 77 die liegend gemessene Nutzung verstanden ist, oder dann als
Summe der Durchschnittszuwachse aller Bestände.

Die Ertragsregelnng erfolgt durch einen Nutznngsplan, der

sich nach dem Waldzustnnd richtet. Der aus diesem Plan sich ergebende
Etat wird überprüft und unter Umstünden im Interesse der Ausgleichung
der Erträge, nach Berücksichtigung des bisherigen Etats, des Nutzungs-
Prozentes, der allgemeinen Etatformel oder der modifizierten Massonschen

Formel (U — abgeändert,
e - u

Bei Einrichtungen nach der strengen Kontrollmethode ist der Etat
in stehendem Tarifmatz (mit Rinde) massgebend. In Waldungen ohne
Kontrolle am stehenden Holz ist vom Etat Rinden- und Erntenerlust
abzuziehen.

Die Zwischennutzungen sind gutachtlich zu veranschlagen. Der Zwi-
schennutzungsetat ist nicht bindend.

Die Revisionen sollen alle 10 Jahre durchgeführt werden.
Die neue zürcherische Wirtschaftsplaninstruktion bildet einen wich-

tigen Markstein in der Geschichte des zürcherischen und schweizerischen

Einrichtungswesens. Ihre Einführung beweist, datz sich die Anwendung
der Grundsätze der Kontrollmethode auch in der deutschen Schweiz bewährt
hat. Daß die Möglichkeit offengelassen wurde, Einrichtungen auch nach

einfacheren Verfahren vorzunehmen, war vorsichtig und angesichts des

Umstandes, datz nicht in allen Gemeinden und Korporationen über gleich

zuverlässiges unteres Forstpersonal verfügt wird, durchaus angezeigt.
Wesentlich ist, daß die Vorratsaufnahmen überall nach gleichen Grund-
sätzen durchgeführt werden, so datz die Vorräte verschiedener Wälder und
aufeinanderfolgender Äufnahmen einwandfrei miteinander verglichen
werden können.

Hinsichtlich einiger mehr nebensächlicher Punkte, die man als Schön-
heitsfehler der neuen Instruktionen bezeichnen könnte, kann man in guten
Treuen verschiedener Meinung sein. Sie sollen hier kurz besprochen wer-
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ben, bet anguneßuten ift, baß bic neue güreßerifeße ^nftruïtion über bic

©renken bed $antond hinaus Vcad;tung finben wirb.
97nd) § 15 ftrtb gur Vorratdbeftimmung im tpod;- unb SÄittelwalb

alte Stämme non 16 cm Vruftßößenburcßmeffer an gu meffen. J£)od;waIb=

beftänbc, in welcßen bamit nießt minbeftend bie §älfte ber ÜUiaffe erfaßt
wirb, finb nießt gu ftuppieren.

2)er gmeite ©aß biefed ^aragrapßen fönnte gu SJlißücrftänbnifjeu
füßren, wie folgcnbc Ucberlegung geigt : Sßeßmen mir an, in einer ^tb*

teilitng befinben fid; einige 3icßteu=StaugenßoIgbeftänbe mit einem mitt*
leren Durcßmcffcr bort 14 cm. 5Diefc Vcftänbe müffen nad; beut Wortlaut
ber Qnftruttion ausgefeßieben unb öon ber ituppicruug audgefcßloffeu
werben, weit bic barirt enthaltenen Stämme mit meßr aid 16 cm 33ruft-
ßößenbureßmeffer nießt bie ipälfte ber gangen Vcftanbedmaffe audntad;cn.
Vci ber näcßfteri SKebifion beträgt ber mittlere ®urd;mcffcr biefleießt
18 cm, bie Veftänbc werben jeßt fluppiert. ©ntweber muß baßer bie

gange 9hißung§fontrottc unb ^itWadjSberecßnung beftartbeslocifc geführt
werben, womit ber fießere Vobert, ben und bic Abteilung mit feften ©ren=

gen aid ShmtroIIeinßeit bietet, berlorenginge, ober ed muß bie gauge
SJïaffe ber neu fluppierten Vcftänbe in ber Kolonne „unter 16 cm"
gebucht unb in ber 3uwacßdberecßnung aid ©inwaeßd betrachtet
werben. ®ie fläche, auf bic fid; bie 3umad;dbered)nung begießt, müßte
fidß fonft, entgegen ber audbrüdlid;en Veftimmnng boit § 24, beftänbig
berärtbern. ®a naeß § 21 ber Vorrat ber nießt flupßierten Veftänbc
ofnlar gefcßäßt werben foil, muß angenommen werben, baß man biefe

Staffen bei ber 3bibad;dbcrcd;nnitg gang aid ©inwadßd betraaßten wit!.
f)icr befteßt eine flippe, bie in ber ißrarid nur baburd; umfd;ifft

werben fann, baß ber ©inrießter in ber Decgel eben bod; burdßgeßenb

fluppiert unb nur große, gufarnmenßängenbe Veftänbc, bereu ©rengen
feßr bcutlicß beftimmt finb unb itid;t bcrtorcngcßcn lönneit, audfeßeibet.
©d ift nießt baran gu gweifelit, baß bie ©inrießter beim ûïluppieren biefe

llebertcgungen ebenfaffd anftetten werben, wofür ißneu ißre ^adßfolgcr
im 5tmte itt 10 unb 20 ^üßrett banfbar fein werben. Keffer wäre cd

offenbar gewefen, beuttieß bic Abteilung aid ®ontroftcinßeit gu begeießnen

unb bie SHuppierung nidßt beftanbed-, fonbern abteilungdwcifc bnreßgu-

füßren. 3^ &en meiften gälten bürfte überhaupt auf bie ©rmittlung bed

Vorrated unter 16 cm gang bergießtet werben.
2. üftad; § 19 fott bic Vcrcd;nurtg bed Narrated ßolgartenwcife erfot=

gen. 3^) bertrctc feit bieten 3nßccn bie 2Iuffaffung, baß man bei ben

Vcftanbcd a it f n a ß m c n mit ber 5Iudfdßeibung ber Jrwlgarten foweit
geßen fott, wie nur irgeub möglid;, weil bad feine große iDießrarbeit
bebeutet unb man auf biefe SBcifc mit ber 3^^ einen audgegeießneten

lleberbtid über bie Verbreitung ber §oIgarten, aueß ber felteneren, in
ber ©eßweig erßält. dagegen fann man fid; bei ber 93crcd;nung bei"
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den, da anzunehmen ist, daß die neue zürcherische Instruktion über die

Grenzen des Kantons hinaus Beachtung finden wird.
Nach § 15 sind zur Vorratsbestimmung im Hoch- und Mittelwald

alle Stämme von 16 ein Brusthöhendurchmesser an zu messen. Hochwald-
bestände, in welchen damit nicht mindestens die Hälfte der Masse erfaßt
wird, sind nicht zu kluppieren.

Der zweite Satz dieses Paragraphen könnte zu Mißverständnißen
führen, wie folgende Ueberlegung zeigt: Nehmen wir an, in einer Ab-
teilung befinden sich einige Fichten-Stangenholzbestände mit einem mitt-
leren Durchmesser von 14 ein. Diese Bestände müssen nach dem Wortlaut
der Instruktion ausgeschieden und von der Kluppierung ausgeschlossen

werden, weil die darin enthaltenen Stämme mit mehr als 16 ein Brust-
höheudurchmesser nicht die Hälfte der ganzen Bestandesmasse ausmachen.
Bei der nächsten Revision beträgt der mittlere Durchmesser vielleicht
18 ein, die Bestände werden jetzt kluppiert. Entweder muß daher die

ganze Nutzungskontrolle und Zuwachsberechnung bestandesweise geführt
werden, womit der sichere Boden, den uns die Abteilung mit festen Greu-

zen als Kontrolleinheit bietet, verlorenginge, oder es muß die ganze
Masse der neu kluppierten Bestände in der Kolonne „unter 16 ein"
gebucht und in der Zuwachsberechnung als Einwachs betrachtet
werden. Die Fläche, auf die sich die Zuwachsbcrechnuug bezieht, müßte
sich sonst, entgegen der ausdrücklichen Bestimmung von § 24, beständig
verändern. Da nach § 21 der Vorrat der nicht kluppierten Bestände
okular geschätzt werden soll, muß angenommen werden, daß man diese

Massen bei der Zuwachsberechnung ganz als Einwachs betrachten will.
Hier besteht eine Klippe, die in der Praxis nur dadurch umschifft

werden kann, daß der Einrichter in der Regel eben doch durchgehend

kluppiert und nur große, zusammenhängende Bestände, deren Grenzen
sehr deutlich bestimmt sind und nicht verlorengehen können, ausscheidet.
Es ist nicht daran zu zweifeln, daß die Einrichter beim Kluppieren diese

Ueberlegungen ebenfalls anstellen werden, wofür ihnen ihre Nachfolger
im Amte in 16 und 26 Jahren dankbar sein werden. Besser wäre es

offenbar gewesen, deutlich die Abteilung als Kontrolleinheit zu bezeichnen
und die Kluppierung nicht bestandes-, sondern abteilungswcise durchzu-

führen. In den meisten Fällen dürfte überhaupt auf die Ermittlung des

Vorrates unter 16 ein ganz verzichtet werden.
2. Nach § 19 soll die Berechnung des Vorrates holzarteuwcise erfol-

gen. Ich vertrete seit vielen Jahren die Auffassung, daß man bei den

Bestandes a u f n a h m e n mit der Ausscheidung der Holzarten soweit

gehen soll, wie nur irgend möglich, weil das keine große Mehrarbeit
bedeutet und man auf diese Weise mit der Zeit einen ausgezeichneten
Neberblick über die Verbreitung der Holzarten, auch der selteneren, in
der Schweiz erhält. Dagegen kann man sich bei der Berechnung der



— 176 —

M a f f e it auf bic SüuSfdjeibung Don 2aub* unb S^abcIl;oIg befchranfeu.
®ie ©tammgahlöergeid)nifie, bic mir heute mit ben WirtfchaftSfilänen
einbinben laffcn, geben unS ja jebe miinfdjenSmerte ülustunft über bie

Vertretung ber §olgartcn nach ©tärfeftufen in ben einzelnen 9(btei--

lungen. ®urd) bic holgartenmeife Veredlung ber Mafien mirb ber gauge
WirtfäfiaftSfilan mit Rahlen fo ftarï belaftet, bag bie lleber|id;tlicf)!cit
barunter leibet. Wie bei ber Wafil ber ©tarfellaffen, foltte auch bei ber

Mafienberechnung ber ©runbfafi tjerrfc^en, ben guftanb beS WalbeS mit
möglidfit menigen treffenben Rahlen âu c^araïterifieren. Man mag ja
einmenben, bafi bie Kenntnis ber Verfdfiebungen in ben Mafien ber

uerfefiiebenen !goIgarten bismeilen ermünfdjt ift, bafi gufammenfteïïungen
ofinefiin gemacht merben unb bie Vecfinungsarbcit bei Vermcnbung mo*
berner Vureaumafcfiinen nid;t mefir fo fefir ins ©emiefit fällt. ©leid;*
mofil betrachte id) bie fiol^artenmeife Mafienberechnung als einen cn©

befirlidfien 2u;ruS unb mürbe öorgieljen, bie barauf üermenbete Arbeit für
Veöifionen in türgeren ^nterballen (g. V. 8 ^afire) in ben auf guten
©tanborten ftefienben mertbollftcn Walbungen gu bermenbeit. ^ebenfalls
tonnen Kantone, bie mit ber ©inridjtung im fitüdftanb finb, bie genannte
Vereinfachung ofine Vebenten einführen.

3. ^n ben Waiblingen, in beneit bie VcufiungstontroIIe nicht am
ftehenben §oIg geführt mirb, finb boni ©tat Wbgiige im Verhältnis ber

borhembenen ipolgarten für Svinben« unb ©rnteberluft gu madjen (§ 27).

5Dafi ber Wbgug für © r n t e berlufte am ©tat erfolgt, ift mol)!
richtig, bagegen follte ber SR i ti b e n berluft nicht am ©tat abgegogen,

fonbern in ber SRufiungSïontrotte bei benjenigen ©ortimenten in einer

befonbern SMoitne gugcfdjlagen merben, bie tatfäcfjlich unter ber SRinbc

gemeffen merben, mie bieS g. V. im Stanton ©djaffhaufen geflieht. ©)aS

gefamte Vrenm unb Sßafiierholg, bie ©taugen unb oft aud; anbere ©or*
timente, merben über ber Sftinbe gemeffen, il;r Anteil an ber gangen
SRufiung fdhmantt Don Qahr gu $al)r, ber 9Ibgug Hon 10 bgm. 15 % an
ber gangen ©tatmaffe läfit fidh baher nur fefimer rechtfertigen.

4. ®ie llnterfdjeibung bon ©inridjtungen mit Kontrolle ant ft e -

h e n b e n ^olg unb foldhen mit Kontrolle am liegenben tpolg tonnte
bie Meinung auffommen laffen, bafi bie 9îu|ung§!ontroÏÏe für baS ge=

fdjlagene tQolg bei ©inführung ber ^ontroHmetfiobe überflüffig mirb. ®a
hierbon mofil leine SRebe fein fann, follte man in 3uïunft bieïïcid)t beffer

unterfefieiben gmifefien ©inriefitungen m i t unb foldjen o h n e ftefienber
SlontroIIe ber SRufiungen.

Mit biefen Vemertungen foil nichts anbereS begmedt merben, als
benjenigen Sîantonen, bie hoffentlich red)t balb bie gürdferifefie $nftruf=
tion al§ Mufter für ihre eigene bermenben merben, einige fragen gur
Ueberlegung aufgugeben. Nantit finb mir mieber am SluSgangSfiunft

— 176 —

Massen auf die Ausscheidung von Laub- und Nadelholz beschränken.
Die Stammzahlverzeichnisse, die wir heute mit den Wirtschastsplänen
einbinden lassen, geben uns ja jede wünschenswerte Auskunft über die

Vertretung der Holzarten nach Stärkestufen in den einzelnen Abtei-
lungen. Durch die holzartenweise Berechnung der Massen wird der ganze
Wirtschaftsplan mit Zahlen so stark belastet, daß die Uebersichtlichkeit
darunter leidet. Wie bei der Wahl der Stärkeklassen, sollte auch bei der

Massenberechnung der Grundsatz herrschen, den Zustand des Waldes mit
möglichst wenigen treffenden Zahlen zu charakterisieren. Man mag ja
einwenden, daß die Kenntnis der Verschiebungen in den Massen der

verschiedenen Holzarten bisweilen erwünscht ist, daß Znsammenstellungen
ohnehin gemacht werden und die Rechnnngsarbeit bei Verwendung mo-
derner Bureaumaschinen nicht mehr so sehr ins Gewicht fällt. Gleich-
wohl betrachte ich die holzartenweise Massenberechnung als einen ent-
behrlichen Luxus und würde vorziehen, die darauf verwendete Arbeit für
Revisionen in kürzeren Intervallen (z. B. 8 Jahre) in den auf guten
Standorten stehenden wertvollsten Waldungen zu verwenden. Jedenfalls
können Kantone, die mit der Einrichtung im Rückstand sind, die genannte
Vereinfachung ohne Bedenken einführen.

3. In den Waldungen, in denen die Nutzungskontrolle nicht am
stehenden Holz geführt wird, sind vom Etat Abzüge im Verhältnis der

vorhandenen Holzarten für Rinden- und Ernteverlust zu machen (§ 27).

Daß der Abzug für E r n t e Verluste am Etat erfolgt, ist wohl
richtig, dagegen sollte der R i n d e n Verlust nicht am Etat abgezogen,

sondern in der Nutzungskontrolle bei denjenigen Sortimenten in einer
besondern Kolonne zugeschlagen werden, die tatsächlich unter der Rinde
gemessen werden, wie dies z. B. im Kanton Schaffhansen geschieht. Das
gesamte Brenn- und Papierholz, die Stangen und oft auch andere Sor-
timente, werden über der Rinde gemessen, ihr Anteil an der ganzen
Nutzung schwankt von Jahr zu Jahr, der Abzug von 10 bzw. 15 an
der ganzen Etatmasse läßt sich daher nur schwer rechtfertigen.

4. Die Unterscheidung von Einrichtungen mit Kontrolle am st e-
h e n d en Holz und solchen mit Kontrolle am liegenden Holz könnte
die Meinung aufkommen lassen, daß die Nutzungskontrolle für das ge-
schlagene Holz bei Einführung der Kontrollmethode überflüssig wird. Da
hiervon wohl keine Rede sein kann, sollte man in Zukunft vielleicht besser

unterscheiden zwischen Einrichtungen m i t und solchen ohne stehender
Kontrolle der Nutzungen.

Mit diesen Bemerkungen soll nichts anderes bezweckt werden, als
denjenigen Kantonen, die hoffentlich recht bald die zürcherische Jnstruk-
tion als Muster für ihre eigene verwenden werden, einige Fragen zur
Ueberlegung aufzugeben. Damit sind wir wieder am Ausgangspunkt



— 177 —

unferer Betrachtung angelangt, mo gefagt mnrbe, baß bic tantonalc
©elbftänbigfcit im Eiitrid;tung§mefcn nnbeftrcitbar ben Borgug l)at, bic

Siêtuffion über Einrid)tungsfrageit im bluffe gu erhalten.
® n u d; e 1.

Eingeben! bes altbemäfjrten @prid;morteë : « audiatur et altera

pars », ^attc §err Brof. Dr. ®nud;cl bie grojje £iebensmürbigteit, und
feine borfteljenbe 23efpred;ung über bie neue gürdjerifche gorfteinridp
tungS-^nftruftion bor ber Srudlcgung gur Einfid)tnahnte unb 93ernet)in=

laffung guguftellen unb uns fo Eelegcnhcit gu geben, gu ben bon il;rn
beanftanbeten „<Sd;önheit£fehIern" and; unferfeitë Stellung gu neljmen.

Ad 1. $ur 3(ufnal;me ber Beftimmung in § 15, monad; jüngere
„^odjmalbbcftänbe, in meldjen batnit îtidjt ntittbeftcnë bie Ipälfte ber

SRoffc erfaßt mirb, nidjt gu tluppieren finb", tarnen mir nad; längerer
Brobegeit. SDer erfte Entmurf ber $nftruttion batiert nämlid) fdjou aus
bem ^al;re 1928, mürbe aber gur Erbaucrung abficrjtlid; guritdgelcgt,
um ingmifd;ett Erfahrungen gu fammeln unb biefe bann in cubgültiger
Raffung gu bermerten. 31ud; mir finb gang bamit etnberftanben, bag,
menti immer möglich, bie feftbegrengte Abteilung al§ $ontroiïcinheit bie

Erunblage bilbcrt foil. 3ßo aber in gleid;altrigen, bisl;er flädjenmeife
bemirtfd;afteten Waiblingen —- unb um fobtfje hanbelt c§ fid; ja int
Danton 3ürid) borberhattb nod; gum meitauê größten Seil -- in ber

gleid;en Abteilung g. 33. ein 30jäl;rige§ ©tangenholg neben einem OOjäl;-

rigen 31Itholgbcftaitb ftcljt, tonnen folc^c 33eftanbe§unterfd;iebe in ber

20irtfd)aftêeinrid)tung nicht ohne 9cad;teil einfad; überfehen merben. Wie
fo!d;c Beftanbeêanëfcheibungen aber aufgufaffen finb, ba§ ift ja battit in
§ 17 einbeutig umfd)rieben, uttb uns bangt benn and; nad; ben bisherigen
Erfahrungen gar nicht babor, bie bermeintlidje flippe in Wirflidjfcit
ohne jegliche Eefal;r gu itittfchiffen, inbetit man fid; jemeilcn barüber

einigt, mcldhc Beftättbe als nid;t gu tluppierenbe ausgefdjicbett merben

follett. Bei biefer 91u§fd)cibuttg tann eê fid; eben nur um gufantmen*
hättgenbe, au3gcbel;nte, nad; £age, Ercngeu unb Bcrfaffung lange ^-jeit

nod; beutlid; uttterfd)cibbarc Beftanbeëeinheiten hobeln unb nicht etma

um tleinerc Eruppcn uttb igorfte, bereu Ercttgen fid) fdjott itt ben näd;-
ften gepn fahren unauffinbbar bermifd;en. Wir haben eë alfo gleid;fant
mit Unterabteilungen gu tun, bie erft bei fpätern Oîebifiotten allmählich
berfd;minbctt. ^n einer Abteilung gum Beifpiel, mo ein 25jäl;riger,
60jähriger unb lOOjähriger Beftanb nebeneinanber ftel;en, fagt un§ eitt

burchfdjnittlidjer Borrat unb ^umadjs für biefe Abteilung al§ Eattges
nicht biel, fottbertt nur ein folcper, ber fid; auf bie eittgelnen beutlid;
abgegrettgten Bcftänbe begicht. Ebenfo gibt un§ in einem jitngern Bc=

ftanbe ein burd; bie ®ontrol(metf;obc bercdjneter 3umad;§, ber fid; blop
auf K ober % ber SQÎaffe begiel;t, lein gutreffenbeë Bilb Oott ber 3"'
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unserer Betrachtung augelangt, wo gesagt wurde, daß die kantonale

Selbständigkeit im Einrichtungswesen unbestreitbar den Vorzug hat, die

Diskussion über Einrichtungssragen im Flusse zu erhalten.
K n uchel.

Eingedenk des altbewährten Sprichwortes : « auàtur et altern

pars », hatte Herr Prof. Dr. Knuchel die große Liebenswürdigkeit, uns
seine vorstehende Besprechung über die neue zürcherische Forsteinrich-
tnngs-Jnstruktion vor der Drucklegung zur Einsichtnahme und Vernehm-
lassung zuzustellen und uns so Gelegenheit zu geben, zu den von ihm
beanstandeten „Schönheitsfehlern" auch unserseits Stellung zu nehmen.

àl 1. Zur Aufnahme der Bestimmung in § 15, wonach jüngere
„Hochwaldbestände, in welchen damit nicht mindestens die Hälfte der

Masse erfaßt wird, nicht zu kluppieren sind", kamen wir nach längerer
Probezeit. Der erste Entwurf der Instruktion datiert nämlich schon aus
dem Jahre 1928, wurde aber zur Erdauernng absichtlich zurückgelegt,

nui inzwischen Erfahrungen zu sammeln und diese dann in endgültiger
Fassung zu verwerten. Auch wir sind ganz damit einverstanden, daß,

wenn immer möglich, die festbegrenzte Abteilung als Kontrolleinheit die

Grundlage bilden soll. Wo aber in gleichaltrigen, bisher flächenweise

bewirtschafteten Waldungen —- und um solche handelt es sich ja im
Kanton Zürich vorderhand noch zum weitaus größten Teil ^ in der

gleichen Abteilung z. B. ein 39jähriges Stangenholz neben einem 99jäh-
rigen Altholzbestand steht, können solche Bestandesuntcrschiede in der

Wirtschaftseinrichtung nicht ohne Nachteil einfach übersehen werden. Wie
solche Bestandesansscheidungen aber auszufassen sind, das ist ja dann in
H 17 eindeutig umschrieben, und uns bangt denn auch nach den bisherigen
Erfahrungen gar nicht davor, die vermeintliche Klippe in Wirklichkeit
ohne jegliche Gefahr zu umschiffen, indem man sich jeweilen darüber

einigt, welche Bestände als nicht zu kluppierende ausgeschieden werden

sollen. Bei dieser Ausscheidung kann es sich eben nur um zusammen-
hängende, ausgedehnte, nach Lage, Grenzen und Verfassung lange Zeit
noch deutlich nnterscheidbare Bestandeseinheiten handeln und nicht etwa
um kleinere Gruppen und Horste, deren Grenzen sich schon in den näch-

sten zehn Jahren unauffindbar verwischen. Wir haben es also gleichsam
mit Unterabteilungen zu tun, die erst bei spätern Revisionen allmählich
verschwinden. In einer Abteilung zum Beispiel, wo ein 25jähriger,
60jähriger und 100jähriger Bestand nebeneinander stehen, sagt uns ein

durchschnittlicher Vorrat und Zuwachs für diese Abteilung als Ganzes
nicht viel, sondern nur ein solcher, der sich auf die einzelnen deutlich
abgegrenzten Bestände bezieht. Ebenso gibt uns in einem jüngern Be-
stände ein durch die Kontrollmethode berechneter Zuwachs, der sich bloß
aus >5 oder 14 der Masse bezieht, kein zutreffendes Bild von der Zu-
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mad)dleiftung bicfed 23eftanbed. Man roirb, im ©egenfaß zum ^tenter*
malb, für unfere ïjcutc nod; ganz gleid;altrigeit Seftänbe in abfcßbarer
3cit faunt bajn ïommen, öermittelft ber Sontroflinetpbe ben 3utuad;s
eined ganzen Söatbed aid ©inïjeit zu erfaffen, öielmep loirb bied nur
für einzelne Abteilungen ober feftbegrengte 33eftänbe möglid; fein. 28ad

und in ltnfercr Auffaffung nod; beftörft, ift bie Ueberzeugung, baß bie

Durchführung ber ftepnben Außungdtoutrode in fold; jungen ißeftänbeit
mit nur üereinjelt fluppicrten Räumen feljr umftäublia; ift iiitb bie

barauf oermenbete Arbeit in gar feinem Verhältnis fteïjt 31t bcin baraud

refultierenben ©rgebnid bcgiiglid; 3uüiad;dennittlung.
Auf bie ©infd)äßung bed Vorrates unter 16 cm tonnte mit Aüdjid;t

auf bie umzumanbelnbcn audgebe^uten Mittclmalbungen, in benen bad

Unterholz üorerft nod; bie größte Außung ergibt, nid;t moßl oerzid;tct
merben. Daß aber anberfeitd in öod;malb=3uitgmüd;fen and) abfällige
Ucberftänber fluppiert loerben, üerfteßt fid; bon fclbft.

Ad 2. Aad; reid)Iid;en ©rfapungen unferer Donatoren bebeutet bie

ptjartenmeife Verecptung nad; Maffen befonberd bei Aumenbung bed

4 cm=@tufen=Darifed feine fo übermäßig große Mehrarbeit, ltadjbem bie

©tammzaljlen ohnehin nad; Holzarten zufammengeftettt merben muffen,
©tammzahlen unb Staffen ber einzelnen ^olgarten tonnen nämlich aud
ber Maffenbered)nung bireft in bie ^olgartentabcHe übertragen merben.
Aud bieten Veifpielen finb mir zur Ueberzeugung gelangt, baß meber

bie ©tammjaPen nod) bie Mäffen ber einzelnen Holzarten für fid; allein
ein jutreffenbed Vilb ergeben; mot;l aber ermöglicht ein Vergleid; zmU

fd)en beibett 3bfammenfteltungen einen ungteid; beffern ©inblid in bie

Çmpartenbertcitung unb ben SBalbguftanb. Died trifft namenttid; aud;

Zu bei Ummanbtungdbeftänben. 3 übrigen ftemmen gemiß auch ^bir

und feinedmegd gegen einen möglichft audgiebigen Abbau bed 3bp'it=
battafted in ben 2öirtfd)aftdplänen. 3 bortiegenben $alle haben mir
aber bad fteine Meßt au Arbeit unb 3aPenbaIlaft in ber ©rmäguug auf
und genommen, baß, folttc früt;er ober fpatcr ©runb ba^u öort;auben
fein, Abriiften I;icr leichter fein mirb aid nad)trägtid;cd öin^utun.

©in Aeöifiondinteröall öon zehn ^aljrcn eradjten mir für unfere
5Ürd;erifd;en Verljältniffc atd bad äußerft angängige Minimum uitb mir
merben zufrieben fein, menu es und in praxi gelingt, bicfcit Durand
r-tjne ©törung regelmäßig einzuhalten.

Ad 3. lieber ben Abzug bed ©rnte= unb Ainbenprozetitcd beim ©tat
faun man in guten Drcucn öerfdjiebener Meinung fein, ^raftifd; un=

burd;füf;rbar märe aber gemiß bie Methobe, einerfeits ben bloßen ©rate-
üerluft abmähten unb anberfeitd einen 3tinbcitgufd;Iag 31t machen. Died
mürbe bie ©rtragdfontrollc außerorbenttid; tomptigieren, ganz abgcfeljen
baöon, baß man jemcilen ben genauen Ainbenzufdflag für jebed ©orti=
ment gar nicht fcimt. Auch ber ©inmanb, baß bad Vrennf;oIz mit ber
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wachsleistung dieses Bestandes. Man wird, im Gegensatz zum Plenter-
wald, für unsere heute noch ganz gleichaltrigen Bestände in absehbarer
Zeit kaum dazu kommen, vermittelst der Kontrollmethode den Zuwachs
eines ganzen Waldes als Einheit zu erfassen, vielmehr wird dies nur
für einzelne Abteilungen oder festbegrcnzte Bestände möglich sein. Was
uns in unserer Auffassung noch bestärkt, ist die Ueberzeugung, dast die

Durchführung der stehenden Nutzungskontrolle in solch jungen Beständen
mit nur vereinzelt kluppierten Bäumen sehr umständlich ist und die

daraus verwendete Arbeit in gar keinem Verhältnis steht zu dem daraus
resultierenden Ergebnis bezüglich Zuwachsermittlung.

Auf die Einschätzung des Vorrates unter l6 ein konnte mit Rücksicht

auf die umzuwandelnden ausgedehnten Mittelwaldungen, in denen das

Unterholz vorerst noch die grösste Nutzung ergibt, nicht wohl verzichtet
werden. Das; aber anderseits in Hochwald-Jungwüchsen auch abfällige
Ueberstünder kluppiert werden, versteht sich von selbst.

àì 2. Nach reichlichen Erfahrungen unserer Taxatoren bedeutet die

holzartenweise Berechnung nach Massen besonders bei Anwendung des

4 oin-Stufen-Tarifes keine so übermäßig große Mehrarbeit, nachdem die

Stammzahlen ohnehin nach Holzarten zusammengestellt werden müssen.

Stammzahlen und Massen der einzelnen Holzarten können nämlich aus
der Massenberechnung direkt in die Holzartentabelle übertragen werden.
Aus vielen Beispielen sind wir zur Ueberzeugung gelangt, daß weder
die Stammzahlen noch die Massen der einzelnen Holzarten für sich allein
ein zutreffendes Bild ergeben; wohl aber ermöglicht ein Vergleich zwi-
schen beiden Zusammenstellungen einen ungleich bessern Einblick in die

Holzarteuverteilung und den Waldzustnnd. Dies trifft namentlich auch

zu bei Umwandlungsbestäuden. Im übrigen stemmen gewiß auch nur
uns keineswegs gegen einen möglichst ausgiebigen Abbau des Zahlen-
ballastes in den Wirtschaftsplänen. Im vorliegenden Falle haben wir
aber das kleine Mehr an Arbeit und Zahlcnballast in der Erwägung aus

uns genommen, daß, sollte früher oder später Grund dazu vorhanden
sein, Abrüsten hier leichter sein wird als nachträgliches Hinzutun.

Ein Revisionsintervall von zehn Jahren erachten wir für unsere

zürcherischen Verhältnisse als das äußerst angängige Minimum und wir
werden zufrieden sein, wenn es uns in praxi gelingt, diesen Turnus
ohne Störung regelmäßig einzuhalten.

^ck 3. Ueber den Abzug des Ernte- und Rindenprozentes beim Etat
kann man in guten Treuen verschiedener Meinung sein. Praktisch un-
durchführbar wäre aber gewiß die Methode, einerseits den bloßen Ernte-
Verlust abzuzählen und anderseits einen Rindenzuschlag zu machen. Dies
würde die Ertragskontrolle außerordentlich komplizieren, ganz abgesehen

davon, daß man jeweilen den genauen Rindenzuschlag für jedes Sorti-
ment gar nicht kennt. Auch der Einwand, daß das Brennholz mit der
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Vinbe gemeffen merbe unb bahcr ein Vinbenbcrtuft für biefeS (Sortiment
ja gar nicht eintrete, fd)eint nnS Einfältig, inbem beim Vrenntjol,} baS

übliche Uebermajj an ©cfjicïjtmafjc bent Üvinbcnberluft bcS 9îu^olge§ mcl;r
ober meniger gteidjfommt. Um übrigens einen genauen 9tinbenpfd)Iag

put liegenb gemeffenen 97u|^olg machen p tonnen, müfjte biefer für
jebeS Sortiment unb jebc öolprt fegon im VertaufSprototoH unb uid;t
erft in ber üftutpngSfontrolle erfolgen, maS gemtjj meber einer Arbeits-
crfparniS noct; einem guberläjfigfeitsretorb gteictjtäine. Unb aua; pgc*
geben, bafj in gemiffen Ratten ber ©tat burd; biretten 9tbpg öon ©rnte=

utib Vinbenbertuft um ein meniges rebuprt mirb, fo bebeutet bieS im

fdjtimmften ^^Üe nur eine tieine ftiiïe Vcferbe, bie im prattifd;cn $orft*
betrieb fid; betanntlid; meit 0orteiU;after auSmirtt unb teinesmegS fold;
unangenehme folgen I;at loie eine ttebernujpng infolge eines bis aufS

äufjerfte berechneten SpitjenetatS.
Ad 4. $u biefer Veartftanbung tonnen toir nur bemerten, bajj fctbjl-

berftänblid; and; bei ber Kontrolle ber Deutungen am )tel;enbeu §otg bei

uns bie nachherige tiegenbe 3J7effung für ftatiftifd^e gmede nad; mie bor
neben ber Stehenbtontrotte burdjgefüljrt mirb, maS in ber ^nftruttion
ja atterbingS ^citte gefagt merben tonnen.

V3ir finb un§ barüber tlar, bafj auch öortiegenbe ^nftruttion
fein „Söert für bie ©migteit" fein mirb. Sammeln mir an §anb bcc

neuen Sahungen nun borerft einmal meitere ©rfahrungen, um uns einem

einmanbfreien ©ttbpl immer mehr 51t näf;ern. 2Bir mottten mit bor*
ftehenben Vemerfungen nur beut 2ßunfd;e bc§ §errn iprof. Dr. Knud;el
um „Verlautbarung" entfpred)en, unb früher ober fpäter bietet fid; bann

mohl ©etegenheit, auf bie ingmifdjen gemachten ©rfahrungen unb Veob*

adjtungeit eingehenber prüdptommen. St;- 2B e b e r.

^4TUfdiCungert.

V ^urfimeiftev ©oWrttt, Sütad)*
9tm 5tbenb beS 4. 9Ipril berfammelte fid; im 3ürd;er Krematorium

eine grofje Xrauergemeinbe, um bon gorftmeifter Voltart, ber im beften
ÜKanneSatter nach längeren Seiben am 31. ÜOcär^ jät; bon uns gefcïjiebeit

ift, tiefergriffen Stbfchieb p nehmen.

©ruft Voltart, geb. 1887, befleibcte nach Stbfotbierung ber forft-
Iid;en Stubien an ber ©. X. §. mit anfchließenber SlubienprajiS in
ÜBinterthur unb erfolgreich beftanbener Staatsprüfung bon 1911—1914
bie Stbjunftenftelte beim KantonSoberforftamt ©laritS unb mar bann
1915 bis ©nbe 1918 Slbjuntt bes StabtforftamteS 3iirich. Stuf 1.

nuar 1919 erfolgte feine 2Bat)I als 97ad;fotger beS leiber ebenfalls in ber

Vtiite ber ^apre atlpfrüp berftorbenen ipaut igefti pm gorftmeifter
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Rinde gemessen werde und daher ein Rindenverlust für dieses Sortiment
za gar nicht eintrete, scheint uns hinfällig, indem beim Brennholz das

übliche Uebermaß an Schichtmasje dem Rindenverlust des Nutzholzes mehr
oder weniger gleichkommt. Um übrigens einen genauen Rindenzuschlag

zum liegend gemessenen Nutzholz machen zu können, müßte dieser für
jedes Sortiment und jede Holzart schon im Verkaufsprotokoll und nicht
erst in der Nutzungskontrollc erfolgen, was gewiß weder einer Arbeits-
crsparnis noch einem Zuverlässigkeitsrekord gleichkäme. Und auch zuge-
geben, daß in gewissen Fällen der Etat durch direkten Abzug von Ernte-
und Rindenverlust um ein weniges reduziert wird, so bedeutet dies im
schlimmsten Falle nur eine kleine stille Reserve, die im Praktischen Forst-
betrieb sich bekanntlich weit vorteilhafter auswirkt und keineswegs solch

unangenehme Folgen hat wie eine Uebernutzung infolge eines bis aufs
äußerste berechneten Spitzenetats.

áck 4. Zu dieser Beanstandung können wir nur bemerken, daß selbst-

verständlich auch bei der Kontrolle der Nutzungen am stehenden Holz bei

uns die nachherige liegende Messung für statistische Zwecke nach wie vor
neben der Stehendkontrolle durchgeführt wird, was in der Instruktion
ja allerdings hätte gesagt werden können.

Wir sind uns darüber klar, daß auch die vorliegende Instruktion
kein „Werk für die Ewigkeit" sein wird. Sammeln wir an Hand der

neuen Satzungen nun vorerst einmal weitere Erfahrungen, um uns einem

einwandfreien Endziel immer mehr zu nähern. Wir wollten mit vor-
stehenden Bemerkungen nur dem Wunsche des Herrn Prof. Dr. Knuchel

um „Verlautbarung" entsprechen, und früher oder später bietet sich dann

wohl Gelegenheit, auf die inzwischen gemachten Erfahrungen und Beob-

achtungen eingehender zurückzukommen. T h. Weber.

Mitteilungen.

5 Forstmeister Ernst Volkart, Bülach.
Am Abend des 4. April versammelte sich im Zürcher Krematorium

eine große Trauergemeinde, um von Forstmeister Volkart, der im besten

Mannesalter nach längeren Leiden am 31. März jäh von uns geschieden

ist, tiefergrisfen Abschied zu nehmen.
Ernst Volkart, geb. 1887, bekleidete nach Absolvierung der forst-

lichen Studien an der E. T. H. mit anschließender Studienpraxis in
Winterthnr und erfolgreich bestandener Staatsprüfung von 1911--1914
die Adjunktenstelle beim Kantonsoberforstamt Glarus und war dann
1915 bis Ende 1918 Adjunkt des Stadtforstamtes Zürich. Auf 1. Ja-
nuar 1919 erfolgte seine Wahl als Nachfolger des leider ebenfalls in der

Blüte der Jahre allzufrüh verstorbenen Paul Hefti zum Forstmeister
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